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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1988

Norm

AußStrG §16 BIII2d

BStG §20 Abs3

Rechtssatz

Die Ansicht, die Dauer der Antragsfrist nach § 20 Abs 3 BStG richte sich nach dem Zeitpunkt des Eintritts der

Rechtskraft des Enteignungsbescheides und nicht nach dem Zeitpunkt der Entscheidung erster Instanz ist auch dann

nicht o8enbar gesetzwidrig, wenn die Frist während des (abschlägigen) verwaltungsbehördlichen Berufungsverfahrens

gesetzlich verkürzt wurde.
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